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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.		Welche	 Maßnahmen	 wurden	 gemäß	 Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs
gesetz	−	LGVFG	(ÖPNV,	Straßen	und	Radwege)	von	2021	bis	dato	im	Rhein
NeckarKreis,	 im	 NeckarOdenwaldKreis	 sowie	 in	 den	 Städten	 Heidelberg	
und	 Mannheim	 bezuschusst	 (bitte	 Auflistung	 der	 Maßnahmen	 mit	 Startzeit
punkt,	[geplantem]	Endzeitpunkt,	[geplantem]	Gesamtaufwand,	dem	LGVFG
Anteil	sowie	dem	Anteil	der	davon	bereits	aufgewendeten	Mittel;	bis	zu	20	Pro
zent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

2.		Kann	sie	diese	Angaben	zu	Frage	1	auch	analog	für	Maßnahmen	gemäß	Ge
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz	 −	 GVFG	 über	 Finanzhilfen	 des	 Bundes	
zur	Verbesserung	der	Verkehrsverhältnisse	der	genannten	Gemeinden	machen	
	(bitte	 Auflistung	 der	 Maßnahmen	 mit	 Startzeitpunkt,	 [geplantem]	 Endzeit
punkt,	[geplantem]	Gesamtaufwand,	dem	jeweiligen	Bundesanteil	sowie	einem	
eventuellen	Landesanteil)?	

3.		Welche	Zahlungen	hat	das	Land	BadenWürttemberg	von	2021	bis	dato	–	auf
geteilt	nach	Jahren	–	für	den	Betrieb	der	SBahn	RheinNeckar	geleistet?

4.		Welche	weiteren	Unterstützungen	 für	den	ÖPNV	hat	das	Land	von	2021	bis	
dato	 für	 den	RheinNeckarKreis,	 für	 den	NeckarOdenwaldKreis	 sowie	 für	
die	Städte	Heidelberg	und	Mannheim	geleistet	 (bitte	Auflistung	der	Maßnah
men	 mit	 Startzeitpunkt,	 [geplantem]	 Endzeitpunkt,	 [geplantem]	 Gesamtauf
wand,	 den	bereits	 aufgewendeten	Mitteln	 und,	 falls	möglich,	mit	 der	Auftei
lung	der	Zahlungen	auf	die	einzelnen	Jahre	 im	Zeitraum	von	2021	bis	2024;	
bitte	bis	zu	20	Prozent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

Kleine Anfrage
der Abg. Dr. Albrecht Schütte, Christiane Staab und 
Andreas Sturm CDU

und

Antwort
des Ministeriums für Verkehr

Maßnahmen und Förderungen für die Verkehrsinfrastruktur 
im Rhein-Neckar-Kreis

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag	von	BadenWürttemberg Drucksache 17 / 6381

2

5.		Welche	 Landesstraßen	 (einschließlich	 Radwege	 entlang	 von	 Landesstraßen)	
wurden	bzw.	werden	im	RheinNeckarKreis,	 im	NeckarOdenwaldKreis	so
wie	 in	den	Städten	Heidelberg	und	Mannheim	seit	2021	saniert	 (bitte	Auflis
tung	der	Maßnahmen	mit	Startzeitpunkt,	[geplantem]	Endzeitpunkt,	[geplantem]	
Gesamtaufwand	und	davon	bereits	aufgewendeten	Mitteln;	bitte	bis	zu	20	Pro
zent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

6.		Welche	Landesstraßen	 (einschließlich	Radwegen	 entlang	 von	Landesstraßen)	
wurden	 bzw.	 werden	 im	 RheinNeckarKreis,	 im	 NeckarOdenwaldKreis	
sowie	 in	 den	 Städten	 Heidelberg	 und	Mannheim	 seit	 2021	 neu	 gebaut	 bzw.	
ausgebaut	 (bitte	 Auflistung	 der	 Maßnahmen	 mit	 Startzeitpunkt,	 [geplantem]	
Endzeitpunkt,	 [geplantem]	Gesamtaufwand	und	davon	bereits	 aufgewendeten	
Mitteln;	bitte	bis	zu	20	Prozent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

7.		Welche	Bundesstraßen	(einschließlich	Radwegen	entlang	von	Bundesstraßen)	
wurden	bzw.	werden	im	RheinNeckarKreis,	 im	NeckarOdenwaldKreis	so
wie	 in	den	Städten	Heidelberg	und	Mannheim	seit	2021	saniert	 (bitte	Auflis
tung	 der	Maßnahmen	mit	 Startzeitpunkt,	 [geplantem]	Endzeitpunkt,	Gesamt
aufwand,	den	davon	bereits	aufgewendeten	Mitteln,	Planungskosten	des	Lan
des	 sowie	Zahlungen	 für	 den	Planungsaufwand	des	Landes	durch	den	Bund;	
bitte	bis	zu	20	Prozent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

8.		Welche	Bundesstraßen	(einschließlich	Radwegen	entlang	von	Bundesstraßen)	
wurden	bzw.	werden	im	RheinNeckarKreis,	 im	NeckarOdenwaldKreis	so
wie	den	Städten	Heidelberg	und	Mannheim	seit	2021	aus	oder	neugebaut	(bitte	
Auflistung	der	Maßnahmen	mit	Startzeitpunkt,	[geplantem]	Endzeitpunkt,	Ge
samtaufwand,	 den	 davon	 bereits	 aufgewendeten	Mitteln,	 Planungskosten	 des	
Landes	 sowie	 Zahlungen	 für	 den	 Planungsaufwand	 des	 Landes	 durch	 den	
Bund;	bitte	bis	zu	20	Prozent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

13.3.2024

Dr.	Schütte,	Staab,	Sturm	CDU

Beg r ü n d u n g

In	 den	 vergangenen	 Jahren	 haben	 die	 Kreise	 und	 Städte	 in	 der	 Region	 Rhein	
Neckar	von	Mitteln	des	Landes	zum	Erhalt	und	Ausbau	der	Verkehrsinfrastruktur	
profitiert,	was	dazu	beiträgt,	die	Lebensbedingungen	vor	Ort	zu	verbessern.	Mit	
dieser	Kleinen	Anfrage	 soll	dargestellt	werden,	welche	einzelne	Maßnahmen	 in	
diesem	Zusammenhang	umgesetzt	wurden.	
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An two r t * )

Mit	Schreiben	vom	3.	Mai	2024	Nr.	VM20141.327/34/5	beantwortet	das	Minis
terium	für	Verkehr	die	Kleine	Anfrage	wie	folgt:

1.		Welche	 Maßnahmen	 wurden	 gemäß	 Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs
gesetz	−	LGVFG	(ÖPNV,	Straßen	und	Radwege)	von	2021	bis	dato	im	Rhein
NeckarKreis,	im	NeckarOdenwaldKreis	sowie	in	den	Städten	Heidelberg	und	
Mannheim	 bezuschusst	 (bitte	 Auflistung	 der	 Maßnahmen	 mit	 Startzeitpunkt,	
[geplantem]	 Endzeitpunkt,	 [geplantem]	Gesamtaufwand,	 dem	 LGVFGAnteil	
sowie	 dem	Anteil	 der	 davon	bereits	 aufgewendeten	Mittel;	 bis	 zu	 20	Prozent	
des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

Die	Maßnahmen	und	Zuwendungen	sind	in	der	beigefügten	Anlage	1	aufgeführt.

2.		Kann	sie	diese	Angaben	zu	Frage	1	auch	analog	für	Maßnahmen	gemäß	Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz	 −	 GVFG	 über	 Finanzhilfen	 des	 Bundes	
zur	Verbesserung	der	Verkehrsverhältnisse	der	genannten	Gemeinden	machen	
(bitte	Auflistung	der	Maßnahmen	mit	Startzeitpunkt,	[geplantem]	Endzeitpunkt,	
[geplantem]	Gesamtaufwand,	dem	jeweiligen	Bundesanteil	sowie	einem	even-
tuellen	Landesanteil)?

Die	Maßnahmen	und	Zuwendungen	sind	in	der	beigefügten	Anlage	2	aufgeführt.

3.		Welche	Zahlungen	hat	das	Land	BadenWürttemberg	von	2021	bis	dato	–	auf-
geteilt	nach	Jahren	–	für	den	Betrieb	der	SBahn	RheinNeckar	geleistet?

Die	Abschlagszahlungen	für	den	Betrieb	der	SBahn	RheinNeckar	von	2021	bis	
2023 sind in Anlage	3	aufgeführt	(ohne	Coronasonderzahlungen).

4.		Welche	weiteren	Unterstützungen	für	den	ÖPNV	hat	das	Land	von	2021	bis	da-
to	 für	den	RheinNeckarKreis,	 für	den	NeckarOdenwaldKreis	sowie	 für	die	
Städte	Heidelberg	 und	Mannheim	 geleistet	 (bitte	Auflistung	 der	Maßnahmen	
mit	 Startzeitpunkt,	 [geplantem]	 Endzeitpunkt,	 [geplantem]	 Gesamtaufwand,	
den	bereits	 aufgewendeten	Mitteln	und,	 falls	möglich,	mit	 der	Aufteilung	der	
Zahlungen	auf	die	einzelnen	Jahre	im	Zeitraum	von	2021	bis	2024;	bitte	bis	zu	
20	Prozent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

Die	Maßnahmen	und	Zuwendungen	sind	in	der	beigefügten	Anlage	4	aufgeführt.

5.		Welche	 Landesstraßen	 (einschließlich	 Radwege	 entlang	 von	 Landesstraßen)	
wurden	bzw.	werden	im	RheinNeckarKreis,	im	NeckarOdenwaldKreis	sowie	
in	den	Städten	Heidelberg	und	Mannheim	seit	2021	saniert	(bitte	Auflistung	der	
Maßnahmen	 mit	 Startzeitpunkt,	 [geplantem]	 Endzeitpunkt,	 [geplantem]	 Ge-
samtaufwand	und	davon	bereits	aufgewendeten	Mitteln;	bitte	bis	zu	20	Prozent	
des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

Die	Maßnahmen	sind	in	der	beigefügten	Anlage	5	aufgeführt.

_____________________________________

*)		Der	Überschreitung	der	DreiWochenFrist	wurde	zugestimmt.
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6.		Welche	Landesstraßen	 (einschließlich	Radwegen	 entlang	 von	Landesstraßen)	
wurden	bzw.	werden	im	RheinNeckarKreis,	im	NeckarOdenwaldKreis	sowie	
in	den	Städten	Heidelberg	und	Mannheim	seit	2021	neu	gebaut	bzw.	ausgebaut	
(bitte	Auflistung	der	Maßnahmen	mit	Startzeitpunkt,	[geplantem]	Endzeitpunkt,	
[geplantem]	Gesamtaufwand	 und	 davon	 bereits	 aufgewendeten	Mitteln;	 bitte	
bis	zu	20	Prozent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

Die	Maßnahmen	sind	in	der	beigefügten	Anlage	6	aufgeführt.

7.		Welche	Bundesstraßen	 (einschließlich	Radwegen	entlang	von	Bundesstraßen)	
wurden	bzw.	werden	im	RheinNeckarKreis,	im	NeckarOdenwaldKreis	sowie	
in	den	Städten	Heidelberg	und	Mannheim	seit	2021	saniert	(bitte	Auflistung	der	
Maßnahmen	 mit	 Startzeitpunkt,	 [geplantem]	 Endzeitpunkt,	 Gesamtaufwand,	
den davon bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten des Landes sowie 
Zahlungen	für	den	Planungsaufwand	des	Landes	durch	den	Bund;	bitte	bis	zu	
20	Prozent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

Die	Maßnahmen	sind	in	der	beigefügten	Anlage	7	aufgeführt.

8.		Welche	Bundesstraßen	 (einschließlich	Radwegen	entlang	von	Bundesstraßen)	
wurden	bzw.	werden	im	RheinNeckarKreis,	im	NeckarOdenwaldKreis	sowie	
den	 Städten	Heidelberg	 und	Mannheim	 seit	 2021	 aus	 oder	 neugebaut	 (bitte	
Auflistung	der	Maßnahmen	mit	Startzeitpunkt,	[geplantem]	Endzeitpunkt,	Ge-
samtaufwand, den davon bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten des 
Landes	 sowie	 Zahlungen	 für	 den	 Planungsaufwand	 des	 Landes	 durch	 den	
Bund;	bitte	bis	zu	20	Prozent	des	Volumens	[nach	Mitteln]	aufführen)?

Die	Maßnahmen	sind	in	der	beigefügten	Anlage	8	aufgeführt.

Hermann
Minister	für	Verkehr
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